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Stellungnahme des Gemeinderats zum GPK-Bericht zur Schluss-

rechnung Spielplätze 

 

 

Vorbemerkungen 

 
Aus der Optik des Gemeinderats wurde das Projekt Spielplätze auftragsgemäss, finanz-
rechtlich korrekt und zur grossen Zufriedenheit der Bevölkerung umgesetzt. Die mit dem 
Kredit vom Einwohnerrat bewilligte, normenkonforme Sanierung der Spielplätze wurde zeit-
gleich mit zurückgestellten bzw. zurückgehaltenen Unterhalts- und Weiterentwicklungsarbei-
ten ausgeführt: Im Vorfeld der Sanierungsarbeiten wurden diese Arbeiten auf den einzelnen 
Spielplätzen bewusst auf ein Minimum reduziert. Unterhalt und Weiterentwicklung sind im 
für die öffentlichen Spielplätze geltenden Leistungsauftrag ein explizites Leistungsziel. Die 
Kombination von Sanierung einerseits sowie Unterhalt und Weiterentwicklung andererseits 
erschienen dem Gemeinderat von Beginn an nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch 
gegenüber den Spielplatznutzerinnen und -nutzern als vernünftigster Weg. 
 

Der Gemeinderat hat in der Folge denn auch nicht, wie dies der GPK-Bericht aussagt, eine 
mehrfache öffentliche Kritik erlebt. Im Gegenteil: Die Bevölkerung hat sehr positiv auf die 
Sanierung und Weiterentwicklung der Spielplätze, die bekanntlich teilweise schon über 
30 Jahre unverändert existierten, reagiert. Auch in Fachkreisen erntete die Umsetzung viel 
Anerkennung. Die von der GPK angesprochene Kritik nahm der Gemeinderat insbesondere 
in den Bereichen Vergabe der Arbeiten und Holzherkunft wahr - beides vor allem bezogen 
auf den Spielplatz Wettsteinanlage, der wiederum seit der Fertigstellung ausserordentlich 
beliebt ist. 
 

Seltsam berührt ist der Gemeinderat darüber, dass die Einschätzung der professionellen 
externen Revisionsstelle, die auf umfangreichen Untersuchungen basiert, von einer Mehr-
heit der GPK offenbar angezweifelt wird. Der Gemeinderat hält sich an die Beurteilungen 
des gesetzlichen, durch den Einwohnerrat gewählten Kontrollorgans.   
 
 
Im Detail nimmt der Gemeinderat wie folgt zum GPK-Bericht Stellung: 
 
 
1. Sind die Kosten korrekt verbucht und abgerechnet worden? 

Keine Bemerkungen. Sie sind es. 
 
 
 



 
 

 

Seite 2 2. Schlussabrechnung 

Keine Bemerkungen. Die Schlussabrechnung liegt detailliert vor. 
 
 
3. Ist es statthaft, dass für die Umsetzung Gelder aus dem Globalkredit des Leis-

tungsauftrags (Unterhalt) verwendet wurden? 

Die Umsetzung der Sanierungsarbeiten erfolgte mit dem bewilligten Verpflichtungskredit. 
Gelder aus den bewilligten Globalkrediten zweier Leistungsaufträge (Kultur, Freizeit und 

Sport sowie Bildung und Familie) wurden ergänzend für Unterhalts- und Weiterentwick-
lungsarbeiten eingesetzt. Nicht nachvollziehen kann der Gemeinderat deshalb die von der 
Mehrheit der GPK vertretene Auffassung, der Gemeinderat hätte einen Nachkredit zum Ver-
pflichtungskredit beantragen müssen. Die Ausgaben beruhen vollumfänglich auf bewilligten 
Krediten (Verpflichtungskredit einerseits, Globalkredite andererseits). Die kreditrechtlichen 

Grundlagen sind nicht zu beanstanden1.  
 

Berechtigt und diskussionswürdig ist die Frage, ob der geplante, parallele Einsatz von Mit-
teln aus den Globalkrediten in der Kreditvorlage nicht hätte näher ausgeführt oder gar bezif-

fert werden sollen. Im vorliegenden Fall hätte allerdings bloss sehr allgemein vermerkt wer-
den können, dass parallel Unterhalts- und Weiterentwicklungsarbeiten ausgeführt werden 
sollen. Die Vorlage basierte auf dem von einem externen Experten eruierten und von Ge-
meinderat und Verwaltung verifizierten Sanierungsbedarf der Spielplätze. Die einzelnen Pro-

jekte lagen beim Beschluss des Verpflichtungskredits noch nicht vor. Wäre dies der politi-
sche Wille gewesen, hätte dem Einwohnerrat für die detaillierte Erarbeitung der Einzelpro-
jekte zunächst ein Projektierungskredit beantragt werden müssen. Davon wurde abgesehen 
- durchaus auch im Einvernehmen mit der vorberatenden Sachkommission des Einwohner-
rats. Diese hielt denn auch in ihrem Bericht fest: 
 

 „Wie im Kanton wird dem Parlament ein Gesamtkredit vorgelegt. Das heisst, dass keine Vorlage 

für jeden einzelnen Spielplatz vorliegt. Die Projekte sollen im Gespräch mit den Nutzenden erar-

beitet werden und so den einzelnen Bedürfnissen entsprechen. Die Genehmigung des Globalkre-

dits ermöglicht dieses basisdemokratische Vorgehen, welches die interessierte Bevölkerung stark 

einbezieht. Die Spielplätze der Kindergärten werden ebenfalls unter Einbezug der Lehrpersonen 

den neuen Bedürfnissen angepasst. Dieses Vorgehen macht Sinn, indem das Parlament der Be-

völkerung ermöglicht aktiv mitzuwirken.“ 
 

Dessen ungeachtet nimmt der Gemeinderat die einlässliche Überprüfung des vorliegenden 
Falls durch die GPK und die Revisionsstelle zum Anlass, künftig im Sinne eines transparen-
ten Vorgehens bei Verpflichtungskrediten in der Vorlage auszuführen, ob im gleichen Projekt 

zusätzliche Mittel aus anderen Finanzierungsquellen (laufende Globalkredite oder Drittmittel) 

verwendet werden sollen und wie sich der „erweiterte“ Sachverhalt präsentiert. Finanzrecht-

lich sind es Nettokredite, die bewilligt werden. Die Information an den Einwohnerrat (und in 
zweiter Linie an die Stimmberechtigten) sollen hingegen „brutto“ erfolgen. Diese Schlussfol-
gerung deckt sich mit den Empfehlungen von PWC und Daniel Arn.  

                                                
1 Dies stellen sowohl die Revisoren von PWC wie auch Dr. Daniel Arn, spezialisierter Rechtsanwalt für Recht 
und Governance, in einer Stellungnahme zuhanden des Gemeinderats fest. 



 
 

 

Seite 3 4. Müssten die Kosten der vorzeitigen Sanierung von vier Spielplätzen sowie dieje-

nigen der noch nicht erledigten drei zum Ausgabenkredit dazu genommen wer-

den? 

Bei den drei nicht sanierten Spielplätzen gab es sachliche Gründe für das Vorgehen (z.B. 
bevorstehender Neubau des Kindergartens Paradiesstrasse). Es handelte sich dabei um 
nicht ausgeführte Sanierungsarbeiten von insgesamt etwa 40‘000 bis 50‘000 Franken.  
 

Eine sachlich begründete Abweichung vom Kreditantrag in diesem Ausmass erscheint dem 
Gemeinderat als durchaus vertretbar. 
 
 
5. Ist es rechtens, dass von der Mobilen Jugendarbeit Riehen (MJABR) ein Beitrag 

als Spende für den Spielplatz Wettsteinanlage verwendet wurde? 

Der Verein Mobile Jugendarbeit engagiert sich im Auftrag der Gemeinde Riehen für die Inte-
ressen und die gesellschaftliche Integration der Jugendlichen. Die entsprechende Leis-
tungsvereinbarung umfasste in den Jahren 2007 bis 2010 150‘000 Franken, in den Jahren 
2011 bis 2016 betrug bzw. beträgt sie 156‘000 Franken. Die Veränderung dieser Summe 
stand in keinem Zusammenhang mit dem Projekt Spielplatz Wettsteinanlage. Vielmehr star-
tete die Planung dieses Spielplatzes erst im letzten Quartal 2010, zu einem Zeitpunkt also, 
zu dem die Budgetierung der Leistungsvereinbarung Mobile Jugendarbeit im Rahmen des 
entsprechenden Globalkreditantrags bereits längst abgeschlossen war. Der Gemeinderat 
weist den von der GPK suggerierten Zusammenhang klar zurück. 
 

Der Beitrag wurde vom Verein Mobile Jugendarbeit explizit für eine speziell von Jugendli-
chen gewünschte Ergänzung des Spielplatzprojekts gesprochen. Er wurde aus Rückstellun-
gen des Vereins finanziert und entspricht dem Vereinszweck. 
 
 
6. Ist die Doppelfunktion eines Mitarbeitenden als Verantwortlicher für die Spielplät-

ze und gleichzeitig als Vorstandsmitglied der Mobilen Jugendarbeit rechtens? 

Natürlich stellt sich in solchen Konstellationen die Frage der Corporate Governance. Die 
Delegation von Mitarbeitenden in Vorstände von wichtigen, mit grösseren Leistungsverein-
barungen ausgestatteten Leistungserbringern wird im Einzelfall geprüft. Der direkte Kontakt 
mit dem Leitungsgremium der Mobilen Jugendarbeit auf Ebene Vorstand macht für die Ge-
meinde Riehen Sinn.  
 

Die Involvierung des Vereins Mobile Jugendarbeit in das Projekt Spielplatz Wettsteinanlage 
geschah nicht aufgrund finanzieller, sondern inhaltlicher Überlegungen - und zwar direkt 
seitens der Mitarbeitenden der Mobilen Jugendarbeit, die sich gemeinsam mit Jugendlichen 
bereits in den Partizipationsprozess eingebracht hatten. 
 
 
 



 
 

 

Seite 4 7. Ist es vertretbar, dass die Gemeinde Riehen Spenden der „Stiftung Denk an mich“ 
angenommen hat? 

Dass Bauten und Anlagen behindertengerecht ausgestaltet werden müssen, ist unstrittig 
(vgl. § 62 Bau- und Planungsgesetz). Dabei geht es grundsätzlich um die Einhaltung der 
SIA-Norm 500 bezüglich hindernisfreiem Bauen. Mit einem hindernisfreien Zugang ist je-
doch bei Spielplätzen noch nicht viel gewonnen, da die Wahl der Spielgeräte ebenso ent-
scheidend ist für die Frage, ob Behinderte den Spielplatz effektiv nutzen können. Indem bei 
der Wettsteinanlage unter Beratung der Stiftung „Denk an mich“ bei allen Aspekten - also 
insbesondere auch bei der Wahl der Spielgeräte - auf die Bedürfnisse von Behinderten 
Rücksicht genommen wurde, ist die Gemeinde weit über das gesetzliche Obligatorium für 
eine behindertengerechte Anlage hinaus gegangen. Dies war die Voraussetzung für den 
Stiftungsbeitrag. Die GPK liegt mit ihrer Rechtsauffassung falsch. 
 

Das Projekt „Spielplätze für alle“ ist dank eines Legats möglich; die Mittel werden zweckge-
bunden für Spielplätze eingesetzt, da dies gemäss der Stiftung mindestens so nachhaltig ist 
wie die traditionelle Ferienunterstützung. Die Stiftung „Denk an mich“ bewertet ihr Projekt als 
sehr erfolgreich und betont, dass erstens ohne ihre Mittel diese Resultate zugunsten der 
Menschen mit einer Behinderung nicht erreicht worden wären und dass zweitens keine an-
dere Gemeinde aufgrund des Beitrags an die Gemeinde Riehen nicht habe unterstützt wer-
den können.  
 

Es war übrigens die Stiftung selbst, die am Anfang ihrer Kampagne „Spielplätze für alle“ im 
Jahr 2011 auf Riehen und andere Gemeinden zuging, um sie für dieses Projekt und das 
nötige Engagement zu gewinnen. Seither konnten schweizweit 15 „Spielplätze für alle“ in 
Zusammenarbeit (finanziell und inhaltlich) mit der Stiftung „Denk an mich“ realisiert werden. 
Im Fall des Spielplatzes Wettsteinanlage gelang die Zusammenarbeit sehr gut. Der Mehr-
aufwand, den die Gemeinde für die Behindertengerechtigkeit auf sich genommen hatte, 
überstieg den Beitrag der Stiftung aber klar. Von einer Verbesserung des Abrechnungser-
gebnisses kann also keine Rede sein - im Gegenteil. Noch weniger kann von einem „ethisch 
fragwürdigen“ Verhalten die Rede sein. Diese Unterstellung weist der Gemeinderat in aller 
Deutlichkeit zurück. 
 

 
 
8. Wurde der Kreditrahmen eingehalten (gab es keine Kreditüberschreitung)? 

Der Gemeinderat legt Wert darauf festzuhalten, dass der Kreditrahmen gemäss Schlussab-
rechnung und gemäss Kontrollbericht der Revisionsstelle eingehalten wurde. Es gab keine 
Kreditüberschreitung. Die gesamte Finanzierung der erneuerten Spielplätze erfolgte mit be-
willigten Krediten (vgl. dazu die Ausführungen unter Punkt 3 hievor). Der Gemeinderat ist 
darüber erstaunt, dass die Einschätzung der Revisionsstelle, die auf umfangreichen Unter-
suchungen basiert, von einer Mehrheit der GPK angezweifelt wird.  
 

Die GPK verwechselt offensichtlich die Frage der Kreditbewilligung mit der Frage der Dar-

stellung der Bruttokosten und einer „Brutto-Umschreibung“ des Vorhabens in der Vorlage. 
Auch die Empfehlung von PWC ist so zu verstehen, dass es darum geht, die Bruttokosten in 



 
 

 

Seite 5 der Vorlage zu zeigen. Dieser Hinweis ist berechtigt und der Gemeinderat nimmt diese Emp-
fehlung, wie bereits oben unter Punkt 3 ausgeführt, für die Zukunft entgegen2. 
  
 
9. Sind die Vergabe der Arbeiten, insbesondere an die ausländische Firma korrekt 

durchgeführt worden? Wurde das Submissionsreglement, im Besonderen für aus-

ländische Unternehmer, eingehalten? 

Das kantonale Submissionsbüro verlangt bei Abgabe eines Leistungsangebots eine Selbst-

deklaration zum Nachweis der Einhaltung von § 5 und § 6 des kantonalen Beschaffungsge-
setzes, mit Angabe, ob das Unternehmen einem GAV unterstellt ist. Ist dies nicht der Fall, 
muss das Unternehmen die Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen 
nachweisen. Im Formular wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der GAV-Normen 
resp. der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen jederzeit durch das Staatliche 
Eignungsamt überprüft werden kann. Eine solche Selbstdeklaration wurde von der Gemein-
de mit Abgabe eines Leistungsverzeichnisses bisher nicht verlangt - somit auch bei der 
Vergabe an Kukuk nicht. Auch wenn es gemäss § 6 Abs. 1 des kantonalen Beschaffungs-
gesetzes dem Anbieter obliegt, die Einhaltung eines anwendbaren GAV resp. der orts- und 
branchenüblichen Arbeitsbedingungen nachzuweisen, hätte die Gemeinde diesen Nachweis 
oder zumindest eine Selbstdeklaration - gerade bei ausländischen Anbietern - einfordern 
können und sollen, was als Versäumnis in der bisherigen Vergabepraxis bezeichnet werden 
kann. Zukünftig wird die Abgabe des Nachweisformulars fester Bestandteil im Submissions-
verfahren der Gemeinde sein, analog dem Vorgehen des Submissionsbüros Basel. 
 

Zu den konkreten Vorhaltungen bezüglich Einhaltung des GAV sowie der Vergabeformalien 
nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung: 
 

Die Ausschreibung der Holzspielskulptur erfolgte unter der Arbeitsgattung „Spiel und Sport-
plätze“. Bei dem erstellten Produkt handelt es sich um eine skulpturale Arbeit aus Holz. An-
fragen der Verwaltung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) sowie bei der Baustellen-
kontrolle Basel-Stadt (Basko) ergaben, dass für dieses Werk kein Gesamtarbeitsvertrag 
Anwendung findet; dies wurde von der Paritätischen Kommission Gärtner und der Paritäti-
schen Landeskommission Holzbau bestätigt.  
 

Dienstleistungserbringer, die in der Schweiz während maximal 90 Tagen tätig sind, haben 
ihren Einsatz 8 Tage vor Arbeitsbeginn der zuständigen Behörde des Eidg. Justiz- und Poli-
zeidepartements (EJPD) zu melden. Zum Schutz gegen Lohndumping und Sozialabbau 
müssen Firmen mit Sitz im Ausland, welche Arbeitskräfte zur Erbringung von Dienstleistun-
gen in die Schweiz entsenden, gewisse Mindestbestimmungen einhalten. 
 

Zu Beginn der Bauarbeiten wurden die Firma Kukuk und deren Subunternehmer durch die 
Basko kontrolliert. Drei Personen waren zu jenem Zeitpunkt nicht gemeldet. Diese Meldung 
muss vom Unternehmer selbsttätig erbracht werden und liegt in dessen Eigenverantwor-
tung. Die Meldung wurde unmittelbar nach der Kontrolle nachgeholt. Der Verstoss gegen die 
Meldepflicht wurde vom AWA als „leichter Verstoss“ (weil erstmalig) qualifiziert und mit einer 

                                                
2 Vgl. dazu auch die Ausführungen von Daniel Arn zu Frage 1 auf Seite 2 der Kurzbeurteilung 



 
 

 

Seite 6 Verwaltungsbusse von CHF 250 sanktioniert. Das Versäumnis bzw. die verspätete Meldung 
der ausländischen Unternehmen ist zudem über das AWA an die entsprechende Tripartite 
Kommission weitergemeldet worden. 
 
Abschliessend bleibt festzuhalten, dass es nicht Sache der Gemeinde sein kann, die Kon-
trolle über die Einhaltung sämtlicher arbeitsrechtlicher Aspekte auszuüben. Hierfür bleiben 
die erwähnten Institutionen zuständig. 
 

Die Darstellung, wonach die Firma Kukuk nach Offertöffnung und vor der Zuschlagserteilung 
freiwillig einen Rabatt von 2% gewährt hat, ist zutreffend. Da keine Konkurrenzofferte vorlag, 
ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass sie dem Gemeinderat das modifizierte Ange-
bot zur Zuschlagserteilung unterbreiten durfte. Dies erfolgte aufgrund der Überlegung, dass 
das Gebot der Gleichbehandlung der Offerenten, welches dem Abänderungsverbot des § 29 
Abs. 3 Beschaffungsverordnung zugrunde liegt, bei nur einem Offerenten gar nicht verletzt 
werden kann. Dieses Vorgehen entspricht der Zielsetzung des Submissionsrechts, für die 
öffentliche Hand das günstigste Angebot realisieren zu können. Ob damit die Grenzen des 
Verbots eines Abgebots in der konkreten Konstellation überschritten worden sind, ist in der 
submissionsrechtlichen Praxis umstritten. 
 

Bezüglich der fehlenden Unterschriften ist Folgendes auszuführen: Aufträge über 
CHF 50‘000 sind vom Gemeindepräsidenten und vom Gemeindeverwalter zu unterzeichnen 
(vgl. Ziff. 6 des Beschlusses des Gemeinderats betreffend Zuständigkeit und Kompetenzen 
zur Verwendung beschlossener Kredite). Dass dies vorliegend nicht erfolgt ist, ist ein klares 
Versäumnis des verantwortlichen Mitarbeiters, welches als Fehler zugestanden und im Hin-
blick auf zukünftige Vermeidung besprochen wurde.  
 

Zurückzuweisen ist allerdings der Vorwurf, damit sei bei der Auftragsvergabe auch die Kom-
petenzordnung verletzt worden. Der geschäftsauslösende Entscheid wurde vielmehr kompe-
tenzgemäss mit Beschluss vom 14. Februar 2012 vom Gemeinderat getroffen. Der darauf-
hin von der Verwaltung abgeschlossene Vertrag entspricht diesem Beschluss. Die fehlenden 
zwei Unterschriften hatten zudem keine Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Ver-
trags. Schliesslich hat es sich um ein offensichtliches Versehen und nicht um eine Missach-
tung der Unterschriftenregelung gehandelt. Aus diesen Gründen hält der Gemeinderat die 
scharfe Schlussfolgerung der GPK für unverhältnismässig, es habe sich hier um „nicht hin-
nehmbare Vorgänge“ gehandelt, bei welchen der Gemeinderat seine Führungsverantwor-
tung nicht wahrgenommen hätte. Derartige Versehen sind zwar bedauerlich, jedoch nie voll-
kommen auszuschliessen.  
 

Der Gemeinderat hat die Empfehlung von PWC, dass das Verfahren bei ausländischen An-
bietern intern klarer geregelt werden sollte, aufgenommen und er wird eine entsprechende 
Ergänzung der Submissionsrichtlinien vornehmen. 
  
 
10. Hat sich der Einbezug von gemeindeeigenem Personal inkl. MA aus Sozialstel-

lenplan als Eigenleistung bewährt? 

Der Gemeinderat schliesst sich dem Bericht der GPK an. 



 
 

 

Seite 7 11. Wurde die Sanierung der Spielplätze entsprechend dem Einwohnerratsbeschluss 

umgesetzt? 

Alle in der Schlussabrechnung aufgeführten öffentlichen Spielplätze und Kindergartenspiel-
plätze wurden, gemäss dem Beschluss des Einwohnerrats, nach den gültigen Sicherheits-
normen saniert und attraktiv gestaltet. Für alle sanierten Spielplätze liegen entsprechende 
Zertifikate vor, die das Einhalten dieser Normen belegen. Die Spielplätze sind somit „sicher 
und attraktiv“, so wie es der Titel der damaligen Kreditvorlage versprochen hatte. Die kredit-
rechtlichen Grundlagen sind nicht zu beanstanden. Auftrag und Kredite wurden eingehalten. 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 3 und Punkt 8 verwiesen. 
 
 
12. Hat die Aufsichtsbehörde, der Gemeinderat, seine Verantwortung wahrgenom-

men? 

Die operative Organisation und Ausführung dieses anspruchsvollen, weil in zahlreiche Teil-
projekte gegliederten Projekts liegt in der Verantwortung der zuständigen Fachleute der 
Verwaltung. Die Projektkoordination war klar definiert. Der Eindruck, dass die Verwaltung 
sehr selbstständig arbeitete, stimmt. Dies entspricht auch der Rollenteilung zwischen der 
politischen Verantwortung des Gemeinderats und der fachlichen Verantwortung der zustän-
digen Verwaltungsmitarbeiter. Eine stärkere Aufsicht des Gemeinderats im Sinne einer 
grösseren Einflussnahme auf die operative Abwicklung hätte kaum zu einer Vermeidung der 
erst nachträglich festgestellten Stolpersteine des Projekts geführt. 
 

Bei den wichtigen Meilensteinen des Projekts war der Gemeinderat involviert, so namentlich 
was die Schwerpunktsetzung und konzeptionelle Gestaltung des meistbesuchten Spielplat-
zes im Dorfzentrum betrifft.   
 
 
13. Stellungnahme zu den abschliessenden Bemerkungen und Anträgen der GPK 

1. Folgekosten eines Investitionskredits (Verpflichtungskredits) 
 

Die Folgekosten eines Verpflichtungskredits werden in den Vorlagen jeweils ausgewiesen 
und im Einwohnerratsbeschluss erwähnt. Sie fliessen als gebundene Ausgaben in den Glo-
balkredit des entsprechenden Politikbereichs ein. Dies entspricht den finanzrechtlichen 
Grundlagen und ist ständige, gut eingespielte Praxis. 
 
2. Nachvollziehbare Darstellung der Finanzierung von „gemischten“ Vorhaben 
Nicht immer kann die Schaffung von Mehrwerten (= Investition) vom Werterhalt (=Unterhalt) 
getrennt werden. Es kann deshalb nicht zum Vornherein falsch sein, Aufwendungen, die 
dem Unterhalt dienen, aus einem Globalkredit zu finanzieren. Entscheidend ist - und dies ist 
eine Lehre, die der Gemeinderat aus der vorliegenden Untersuchung zieht -  dass in der 
Vorlage zur Bewilligung eines Verpflichtungskredits (Investitionskredit) die gesamten Kosten 
(brutto) und deren Finanzierungsquellen dargestellt werden. Mit diesem Punkt hat sich auch 
die ARGE Optimierung PRIMA befasst. 



 
 

 

Seite 8 3. Beizug der bfu 
 

Die Experten der bfu und die entsprechenden Dokumente der bfu wurden selbstverständlich 
beigezogen, bereits sehr frühzeitig. Das Vorgehen bezüglich Expertise wurde mit der bfu, 
die selbst keine Expertisen, geschweige denn Abnahmezertifikate erstellt, abgesprochen. 
Der gewählte deutsche Spielplatzexperte wurde aufgrund seiner Referenzen, gerade auch 
in der Schweiz, empfohlen und gewählt. Spielt die Nationalität des Experten für die GPK 
tatsächlich eine Rolle?  
 
4. Beschaffungs- und Vergabewesen 
In der Tat stellen sich hier oft nicht ganz einfache Fragen. Die Fachleute der Verwaltung 
suchen immer wieder die Absprache mit der kantonalen Fachstelle. Der Gemeinderat teilt 
die Auffassung, dass diesbezüglich der gezielten Weiterbildung Beachtung zu schenken ist. 
 
Zu den übrigen in diesem Abschnitt des GPK-Berichts enthaltenen Bemerkungen sind in 
den obigen Ausführungen bereits Stellungnahmen enthalten. 
 
 
14. Zusammenfassung und Fazit 

 
1. Der Gemeinderat hält - übereinstimmend mit der Revisionsgesellschaft PWC und dem 

externen Fachjuristen - fest, dass die getätigten Ausgaben für die Spielplätze vollumfäng-
lich auf bewilligten Krediten beruhen (Verpflichtungskredit einerseits, Globalkredite ande-
rerseits). Die kreditrechtlichen Grundlagen sind nicht zu beanstanden. Der Gemeinderat 
hält sich an die Beurteilungen des gesetzlichen, durch den Einwohnerrat gewählten Kon-
trollorgans. 

2. Der Gemeinderat nimmt die einlässliche Überprüfung des vorliegenden Falls durch die 
GPK und die Revisionsstelle zum Anlass, künftig im Sinne eines transparenten Vorge-
hens bei Verpflichtungskrediten in der Vorlage auszuführen, ob im gleichen Projekt zu-
sätzliche Mittel aus anderen Finanzierungsquellen (laufende Globalkredite oder Drittmit-
tel) verwendet werden sollen und wie sich der „erweiterte“ Sachverhalt präsentiert. 

3. Der Gemeinderat hat die Empfehlung von PWC, dass das Verfahren bei ausländischen 
Anbietern intern klarer geregelt werden sollte, entgegengenommen. Er wird eine entspre-
chende Ergänzung der Submissionsrichtlinien vornehmen. Die Verwaltung wird noch 
stärker sensibilisiert für die Klippen und Stolpersteine des Submissionsverfahrens. Hier 
gilt es, Lehren für die Zukunft zu ziehen. 

4. Dass der spontane Beitrag der Stiftung „Denk an mich“ für einen mustergültigen, behin-
dertengerechten Spielplatz in Riehen in der GPK überhaupt zu Fragen Anlass gab, kann 
der Gemeinderat nicht nachvollziehen. Die diesbezügliche Unterstellung eines „ethisch 
fragwürdigen“ Verhaltens weist der Gemeinderat in aller Deutlichkeit zurück. 

5. Der Gemeinderat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die sanierten Spielplätze 
und insbesondere auch der zentrale Spielplatz in der Wettsteinanlage sich grosser 
Beliebtheit erfreuen und zu einem Markenzeichen unserer familienfreundlichen Gemein-
de geworden sind. 
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